	Zur Information wenden Sie sich bitte an einen der nachfolgend aufgeführten Caritasverbände:


	Caritasverband Ansbach

Bahnhofsplatz 11

91522 Ansbach

Tel. 0981 / 971680
info@caritas-ansbach.de
	Caritasverband Kronach

Adolf-Kolping-Str.18 

96317 Kronach

Tel. 09261 / 605620
katja.petschner@caritas-kronach.de


	Caritasverband Bamberg-Stadt

Geyerswörthstr. 2

96047 Bamberg

Tel. 0951 / 2995720

gabriela.eckmann@caritas-bamberg.de
	Caritasverband Kulmbach

Bauergasse 3 + 5 

95326 Kulmbach

Tel. 09221 /957421

greim-weith@caritas-kulmbach.de


	Caritasverband Bayreuth

Bürgerreuther Str. 9 

95444  Bayreuth

Tel. 0921 / 7890211
stadler@caritas-bayreuth.de

	Caritasverband Lauf

Altdorfer Str. 45

91207 Lauf

Tel. 09123 / 9626815
yvonne.schuhmann@

caritas-nuernberger-land.de



	Caritasverband Coburg

Ernst-Faber-Str.12 

96450 Coburg

Tel. 09561 / 814411

kurunderholung@caritas-coburg.de

	Caritasverband Lichtenfels

Schloßberg 2 

96215 Lichtenfels

Tel. 09571 / 939160
sb@caritas-lif.de


	Caritasverband Forchheim

Birkenfelder Str. 15

91301 Forchheim

Tel. 09191 /707227
inge.scheller@caritas-forchheim.de

	Caritasverband Neustadt/A.

Ansbacher Str. 6 

91413 Neustadt/Aisch

Tel. 09161 / 888917

wohlberedt@caritas-nea.de

	Caritasverband Fürth

Im City-Center

Königstr. 112 - 114 

90762 Fürth

Tel. 0911 / 7405017

ursula.mai@caritas-fuerth.de

	Caritasverband Nürnberg

Obstmarkt 28 

90403 Nürnberg

Tel. 0911 / 2354170
monika.huettner@caritas-nuernberg.de


	Caritasverband Hof

Marienstr. 56

95028 Hof/Saale

Tel. 09281 / 1401711
d.witzgall@caritas-hof.de
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Familienerholung








Kinderreiche Familien





Einkommensschwächere Familien





Alleinerziehende





Familien mit behinderten Kindern


























Zuschüsse für Familien


aus Bayern








für Familienerholung in einer gemeinnützigen, anerkannten Familienferienstätte.





Allgemeine Voraussetzungen





Die meisten Bundesländer, so auch Bayern, unterstützen Familien nach eigenen umfangreichen Kriterien.





Gefördert wird ein gemeinsamer Erholungsaufenthalt pro Jahr in gemeinnützigen Familienferienstätten. Die geförderte Urlaubsdauer beträgt mindestens 6 Tage, höchstens 14 Tage; An- und Abreisetag gelten zusammen als ein Tag. 





Anträge sind mehrere Wochen vor Urlaubsantritt einzureichen bei:


Zentrum Bayern Familie und Soziales, Winzererstr. 9, 80797 München.


Telefon: 089/12 61-23 13 (Mo-Do 8.00 – 12.00)


E-mail:    Bettina.Eickhoff@zbfs.bayern.de


Nach Eingang Ihres Antrages wird umgehend geprüft, ob die Voraussetzungen für die staatliche Förderung erfüllt sind. Anschließend erhalten Sie eine Mitteilung über die voraussichtliche Höhe der Zuwendung und einen Vordruck für eine Bestätigung für den Aufenthalt und die Teilnahme an einem Eltern- und Familienbildungsangebot während Ihres Aufenthaltes. Dieser muss von der Familienferienstätte/dem Träger ausgefüllt und bestätigt werden.





Dies klingt zunächst kompliziert, sollte aber keine Familie davon abhalten, einen Antrag zu stellen. Da sich die Kosten für einen Ferienaufenthalt durch diesen „Individualzuschuss“ deutlich verringern, lohnt sich der Antrag.





Ihre Beratungsstelle der Caritas hilft.





Zuschussleistungen





Pro Teilnehmer und Verpflegungstag 13,00 €, je behindertes Kind 17,00 €. 





Die Information erfolgt über einen Wohlfahrtsverband, die Antragstellung über ZBFS, Zentrum Bayern Familie und Soziales, Winzererstr. 9, 80797 München.


Das Formular finden Sie unter:


www.zbfs.bayern.de/esf/familienerholung.html





Adressen von gemeinnützigen Familienferienstätten finden Sie im Katalog der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung oder unter 





www.urlaub-mit-der-familie.de



























































(Stand � TIME \@ "dd.MM.yyyy" �16.05.2008�)





Auszug aus den Förderrichtlinien


des Bayerischen Staatsministeriums





Das Land Bayern gewährt Zuschüsse zur Familienerholung in anerkannten Einrichtungen. Die Berücksichtigungsfähigkeit richtet sich nach dem Familiennettoeinkommen aller Familienangehörigen.





Berücksichtigungsfähig sind nur Familien, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern haben und deren Familiennettoeinkommen im Kalenderjahr unterhalb folgender Einkommensgrenzen liegt:





Einkommensgrenze:





Allein stehender Elternteil +


1 Kind				15.600 € jährlich


beide Elternteile + 1 Kind	17.400 € jährlich


je weiteres Kind		  4.800 € jährlich.





Es gilt die Summe der positiven Einkommen (brutto) abzüglich pauschal 27 Prozent für Steuer- und Sozialabgaben, bzw. 22 Prozent bei versicherungsfreien oder nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegenden Arbeitnehmern, zuzüglich evtl. Transferleistungen (z. B. Sozialhilfe, Sozialrenten, Wohngeld). Kinder- und Erziehungsgeld wird nicht angerechnet.





Zuschuss für alle teilnehmenden Familienmitglieder pro Tag und Familienmitglied 13,00 €. 





Für ein Kind, das nicht nur vorübergehend behindert ist, beträgt der Zuschuss 17,00 € je Verpflegstag.














Beispiel: 


(berechnet: Jahreseinkommen : 12 Monate)


Familie, verheiratet, zwei Kinder





beide Elternteile + 1 Kind		1.450,00 €


1 Kind (1x 400,00 €)			   400,00 €


Einkommensgrenze			1.850,00 €








Beispiel:


(berechnet: Jahreseinkommen : 12 Monate)


Familie, allein stehend, zwei Kinder





Allein stehender Elternteil +	


1 Kind	€	1.300,00


1 Kind (1 x € 400,00)	€	 400,00


Einkommensgrenze	€ 	1.700,00





Die errechnete Einkommensgrenze darf nicht überschritten werden.





Erholungsaufenthalte unter 6 Tagen werden nicht gefördert. Weitere Auskünfte erteilt der Caritasverband in Ihrer Nähe.





Herausgegeben vom


Caritasverband für die


Erzdiözese Bamberg e. V.


Obere Königstr. 4 b


96052 Bamberg


Abt. Kinder-, Jugend und Familienhilfe








